
Abhängigkeiten zwischen Unternehmen und Politikern müssen aufgedeckt
werden. Abgeordnete sollen ihre Nebentätigkeiten und die gegebenenfalls dar-
aus resultierenden Einkünfte verö�entlichen. Abgeordnete der Piratenpartei
werden mit gutem Beispiel vorangehen und dies mit dem Einzug ins Par-
lament o�enlegen. Dem Bürger muss klar ersichtlich sein, welche Interessen
hinter Gesetzesinitiativen stecken und wer, wie und wann auf den Gesetzge-
bungsprozess Ein�uss genommen hat.

Zu einem transparenten Staat gehören neben den Regelungen zu Lobby-
und Nebentätigkeiten von Parlamentariern und Amtsträgern auch die gelebte
Verp�ichtung, Entscheidungs�ndungsprozesse für den Bürger wahrnehmbar
und nachvollziehbar ö�entlich zu machen, wie auch Verordnungen, Diskussi-
onspapiere und Vertragswerke so zu gestalten, dass diese so kurz wie nötig,
so sprechend wie möglich und für den Bürger verständlich gehalten sind. Wir
lehnen geheime Ausschüsse ab.

Gleichzeitig müssen die Interessen der Bürger besser vertreten werden.
Zudem sollen Nichtregierungsorganisationen gefördert werden, die für die
Rechte und Interessen der Bürger eintreten.

Die PIRATEN treten ein, für eine nachvollziehbare und transparente Po-
litik und Verwaltung in Deutschland.

Deutschland sollte sich an die höchsten demokratischen Standards hal-
ten und innerhalb Europas eine vorbildliche Rolle diesbezüglich anstreben.
Deshalb sollten solche Prinzipien wie transparente Staatsführung, schnelle
und gerechte Gerichtsverfahren und die Redefreiheit stets beachtet werden.
In diesen Tagen und in dieser Zeit ist es wesentlich, den gesetzlichen Schutz
der Bürger vor willkürlichen Staatszugri�en weiterhin durchzusetzen.

Eine demokratische Gesellschaft braucht einen transparenten Staat und
keine gläsernen Bürger. Die Bürger müssen die Möglichkeit haben, sich frei
und unbeobachtet zu versammeln, und ihre Meinung ohne Furcht vor staat-
licher Überwachung ausdrücken zu können. Um dies in die Informations-
gesellschaft zu übertragen, muss das Recht auf anonyme Kommunikation
ausgebaut werden. Deswegen muss das Korrespondenzgeheimnis auf digitale
Kommunikation ausgeweitet werden.

3.1.1 Nebeneinkünfte und Nebentätigkeiten von Amts- und Man-
datsträgern

O�enlegung von Nebeneinkünften und Nebentätigkeiten
Mandatsträger und Ausübende politischer Ämter müssen zur O�enlegung

sämtlicher Nebeneinkünfte und Nebentätigkeiten verp�ichtet sein. Nur wenn
der Bürger weiÿ von wem die genannten Personen bezahlt werden und für wen
sie arbeiten kann er sich ein vollständiges Bild über deren Unabhängigkeit
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oder ggf. deren Abhängigkeit machen. Die O�enlegungsp�icht soll auch für
unentgeltliche [nicht private) Nebentätigkeiten, wie Ehrenämter in Vereinen
und Verbänden gelten.

Begrenzung von Neben- und Folgetätigkeiten
Amtsträger dürfen neben ihrem Amt und wenigstens 2 Jahre nach Been-

digung ihrer Amtstätigkeit nicht in Unternehmen, Vereinen oder Verbänden
tätig sein, die direkt durch die Amtstätigkeit betro�en sind. Auf Antrag ei-
nes Betro�enen kann die jeweilige Situation von einem Ausschuss gesondert
untersucht werden, um unverhältnismäÿige Eingri�e in die Berufsfreiheit zu
vermeiden.

3.2 Keine Zensur

Die derzeitigen Bestrebungen einiger politischer Kräfte eine Inhalts�lterung
im Internet zu etablieren, lehnen wir kategorisch ab. Staatliche Kontrolle des
Informations�usses, also Zensur, ist ein Instrument von totalitären Regimen
und hat in einer Demokratie nichts verloren. Der Kampf gegen rechtswidrige
Angebote im Internet muss jederzeit mit rechtsstaatlichen Mitteln geführt
werden. Allein die Etablierung einer Zensurinfrastruktur ist bereits inakzep-
tabel. Die Beurteilung der Rechtswidrigkeit muss gemäÿ der in Deutschland
geltenden Gewaltenteilung und Zuständigkeit getro�en werden.

3.3 Informationsfreiheit

Die Informationsfreiheit ist in Deutschland trotz des Informationsfreiheitsge-
setzes noch nicht auf einem zufriedenstellenden Niveau angekommen. Sowohl
bei den gesetzlichen Vorgaben als auch bei der immer noch herrschenden
mangelnden Umsetzung in der Praxis (Beispiel: Maut-Vertrag) fordern wir
weitere Verbesserungen.

• Jeder Bürger hat unabhängig von der Betro�enheit und ohne den Zwang
zur Begründung das Recht auf allen Ebenen der staatlichen Ordnung,
Einsicht in die Aktenvorgänge und die den jeweiligen Stellen zur Verfü-
gung stehenden Informationen zu nehmen. Dies gilt ebenso für schrift-
liches Aktenmaterial wie digitale oder andere Medien.

• Seine Schranken �ndet dieses Recht in den Bestimmungen zum Schutz
der Persönlichkeitsrechte, der nationalen Sicherheit, zur Verhinderung
von Straftaten und ähnlichem. Diese Ausnahmeregelungen sind mög-
lichst eng und eindeutig zu formulieren und dürfen nicht pauschal ganze
Behörden oder Verwaltungsgebiete ausgrenzen.
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2.6 Bürgerrechtsbündnis � gemeinsam sind wir stark

Gemeinsam mit dem deutschlandweiten Bürgerrechtsbündnis 'Freiheit statt
Angst' fordern wir:

2.6.1 Überwachung abbauen

• Abscha�ung der �ächendeckenden Protokollierung der Kommunikation
und unserer Standorte (Vorratsdatenspeicherung)

• Abscha�ung der �ächendeckenden Erhebung biometrischer Daten, so-
wie von RFID-Ausweisdokumenten

• Schutz vor Bespitzelung am Arbeitsplatz durch ein Arbeitnehmerda-
tenschutzgesetz

• Berücksichtigung des Datenschutzes für Bürger- und Arbeitnehmer/innen
bereits in der Konzeptionsphase aller ö�entlicher eGovernment-Projekte

• Keine einheitliche Schülernummer (Berliner SchülerID)

• Keine Weitergabe von Informationen über Menschen ohne triftigen
Grund; keine europaweite Vereinheitlichung staatlicher Informations-
sammlungen (Stockholmer Programm)

• Keine systematische Überwachung des Zahlungsverkehrs oder sonstige
Massendatenanalyse (Stockholmer Programm)

• Kein Informationsaustausch mit den USA und anderen Staaten ohne
wirksamen Grundrechtsschutz

• Abbau von Videoüberwachung und Verbot des Einsatzes von Verhal-
tenserkennungssystemen

• Keine pauschale Registrierung aller Flug- und Schi�sreisenden (PNR-
Daten)

• Keine geheime Durchsuchung von Privatcomputern, weder online noch
o�ine

• Keine Einführung der Elektronischen Gesundheitskarte in der derzeit
geplanten Form

10



1. Der Entwurf stellt zu hohe Anforderungen an die Beweisbarkeit des
Missstandes und die Gesinnung des Whistleblowers. Zwar wird teilweise
behauptet, dass die Formulierung �aufgrund konkreter Anhaltspunkte
der Au�assung�, ähnlich wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert,
jeden schützt, der gutgläubig und nicht leichtfertig von der Richtigkeit
seines Vorbringens ausgeht. Die schon jetzt zur gleichen Formulierung
im � 17 II Arbeitsschutzgesetz vorliegende Rechtsprechung verlangt
vom Whistleblower aber ein substantiiertes Vorbringen objektiv nach-
vollziehbarer Beweise und überprüft zusätzlich die Motivation. Würde
diese Rechtsprechung übertragen � und davon ist auszugehen � �ele
man im Bereich des Whistleblowings nicht nur hinter die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts, sondern sogar hinter die bisheri-
ge Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zurück.

2. Der Entwurf stellt verengend auf das Vorliegen einer P�ichtverletzung
und deren Abhilfe ab. Diese Anforderung ist viel zu hoch, da es beim
Whistleblowing gerade auch um Hinweise auf Risiken und Gefahren
geht. Bei derartigen Hinweisen reicht aber das Verlangen nach Abhilfe,
das ohnehin nicht einklagbar sein soll, nicht aus. Notwendig ist viel-
mehr eine ein klagbare P�icht auf einen ordnungsgemäÿen Umgang
mit einem risikobezogenen Hinweis (formell korrekt, zügig, dem Pro-
blem angemessen, Bemühen um Abhilfe, kein Vertuschen).

3. Der Entwurf ist zu unklar formuliert und führt zu schädlicher Rechts-
unsicherheit. Jeder der vielen unbestimmten Rechtsbegri�e führt zu
Unsicherheiten und Risiken beim Arbeitnehmer. Er hat nur eine Mög-
lichkeit diesen zu entgehen: �Schweigen�. Dies aber ist genau jene Op-
tion, die die meisten Arbeitnehmer auch heute schon wählen und die
dazu führt, dass Risiken, Missstände und Skandale weiterhin viel zu
lange unentdeckt bleiben.

4. Der Entwurf postuliert den Vorrang der internen Anzeige, ohne die Aus-
nahmen klar genug zu beschreiben. Auch das Whistleblower-Netzwerk
befürwortet es, wenn Whistleblower sich zunächst um eine interne Klä-
rung bemühen. Dies tun sie in der Praxis ja auch. Problematisch ist
es aber, ihnen dies per Gesetz aufzuzwingen. Dass hierbei Ausnahmen
nötig sind, ist zwar allgemein anerkannt, diese können jedoch aufgrund
der unterschiedlichen Fallgestaltungen nicht so formuliert werden, dass
sich der Whistleblower bei seiner Entscheidung in vorhinein und mit
begrenzten Informationen sicher sein kann, diese zu erfüllen.

5. Der Entwurf ist durch seine Begrenzung auf Arbeitnehmer zu eng.
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Die Entwicklung von Technologien zur verstärkten Überwachung, Erfas-
sung und Kontrolle von Bürgerinnen und Bürgern lehnen wir ab. Stattdessen
muss die Sicherheitsforschung auf sämtliche Optionen zur Kriminal- und Un-
glücksverhütung erstreckt werden und eine unabhängige Untersuchung von
Wirksamkeit, Kosten, schädlichen Nebenwirkungen und Alternativen zu den
einzelnen Vorschlägen zum Gegenstand haben.

Weil auch die gefühlte Sicherheit eine wichtige Voraussetzung für un-
ser Wohlbe�nden ist, wollen wir zudem erforschen lassen, wie das ö�entliche
Sicherheitsbewusstsein gestärkt und wie verzerrten Einschätzungen und Dar-
stellungen der Sicherheitslage entgegen gewirkt werden kann.

2.5 Konkrete Maÿnahmen

Konkrete Forderungen im Bereich der Privatsphäre und der Inneren Sicher-
heit sind:

• Durchsetzung des Folterverbots

• Bessere, wirksame Kontrolle von Geheimdiensten und Polizei national
und europaweit

• Solange kein europaweiter einheitlicher Datenschutz auf hohem Niveau
existiert, dürfen die Hürden für den Informationsaustausch zwischen
der deutschen Polizei und der anderer Mitgliedsstaaten nicht weiter
abgesenkt werden.

• Kein Informationsaustausch mit Staaten ohne wirksamen Datenschutz

• Einführung einer Informations- und Auskunftsp�icht gegenüber den
Betro�enen beim Datenaustausch zwischen Polizeien der EU-Länder

• Rücknahme des Gesetzes über die Vorratsdatenspeicherung

• keine Vorratsspeicherung von Flug-, Schi�- und sonstigen Passagierda-
ten (PNR: Passenger Name Records)

• keine Weitergabe von solchen Passagierdaten an Dritte

• Rücknahme der Auslandskopfüberwachung

• kein automatisiertes KFZ-Kennzeichen-Scanning

• Abscha�ung der biometrischen Daten in Pässen und Ausweisen. Ver-
zicht auf RFID-Chips in Ausweisdokumenten.
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der innerbetrieblichen Beschwerdemöglichkeiten zu erlauben, für falsch. Die
bessere Lösung ist hier ein an keine Bedingungen geknüpftes Wahlrecht des
Whistleblowers.

3.5 Mehr direkte Demokratie wagen

Während auf Landes- und Kommunalebene die Bürger die Möglichkeiten
haben, sich per Volks- bzw. Bürgerbegehren an der Gesetzgebung zu beteili-
gen, ist ihnen dieses Recht auf Bundesebene immer noch versagt. Dabei zeigt
doch gerade ein Volksbegehren, dass ein entscheidender Teil der Bürger sich
mit der Sache beschäftigt hat und seine Meinung äuÿert. Da dies in einer
Demokratie nicht ungehört bleiben darf, fordern wir, das repräsentative de-
mokratische System um die direktdemokratischen Elemente Volksinitiative,
Volksbegehren zu ergänzen. Dabei sind Unterstützerquoren festzulegen, die
einerseits die Wichtigkeit der Angelegenheit belegen andererseits auch ohne
unangemessen hohe �nanzielle Mittel gesammelt werden können.

Zusätzlich sollen die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, eine
Volksabstimmung gegen Beschlüsse des Bundestages einzuleiten (fakultatives
Referendum) und bei wichtigen EU-Reformen und Grundgesetzänderungen
mitzuentscheiden (obligatorisches Referendum).

Auf regionaler bzw. kommunaler Ebene sollen die Möglichkeiten des Bür-
gerbegehrens und des Bürgerentscheides ausgeweitet und vereinfacht werden.

3.6 Strikte Gewaltenteilung

Die strikte Gewaltenteilung soll gesetzlich verankert werden. Insbesondere
soll die gleichzeitige Ausübung von Amt und Mandat verboten werden.

4 Immaterialgüterrechte

4.1 Urheberrecht und Nutzungsrechte

Das Nutzungsrecht entfernt sich immer weiter vom Urheber und entwickelt
sich hin zum Verwerterrecht. Musik- und Filmindustrie pro�tieren, während
Nutzer kriminalisiert werden. Wir PIRATEN fordern für Privatleute ohne
kommerzielle Interessen das Recht, Werke frei verwenden und kopieren zu
dürfen. Der Einsatz von Maÿnahmen, wie die DRM-Technologie oder ähn-
liche Kopierschutzmechanismen, die diese und andere rechtmäÿige Nutzun-
gen einseitig verhindern, soll untersagt werden. Abgeleitete Werke sind neue
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Einsatz wir grundsätzlich ablehnen.

2.3 Informationelle Selbstbestimmung

Das Recht des Einzelnen, die Verwendung seiner persönlichen Daten zu kon-
trollieren, muss gestärkt werden. Jegliche kommerzielle Nutzung persönlicher
Daten muss verboten sein, solange sie nicht ausdrücklich vom Betro�enen
erlaubt wird. Dazu müssen insbesondere die Datenschutzbeauftragten völlig
unabhängig agieren können. Neue Methoden wie das Scoring machen es er-
forderlich, nicht nur die persönlichen Daten kontrollieren zu können, sondern
auch die Nutzung aller Daten, die zu einem Urteil über eine Person herange-
zogen werden können. Jeder Bürger muss gegenüber den Betreibern zentraler
Datenbanken einen durchsetzbaren und wirklich unentgeltlichen Anspruch
auf Selbstauskunft, Korrektur, Sperrung oder Löschung der Daten haben.
Ausgenommen davon sind Fälle, in denen ein ö�entliches Interesse zur Er-
füllung der staatlichen Aufgaben vorliegt.

Erhebung und Nutzung biometrischer Daten und Gentests erfordern auf-
grund des hohen Missbrauchspotentials eine besonders kritische Bewertung
und Kontrolle von unabhängiger Stelle. Der Aufbau zentraler Datenbanken
mit solchen Daten muss unterbleiben. Die Verwendung biometrischer Merk-
male in Passdokumenten hat zu unterbleiben oder auf Freiwilligkeit zu beru-
hen. Es ist gegenüber Drittstaaten durchzusetzen, dass diese Pässe unabhän-
gig von biometrischen Merkmalen vollständig gültig sind. Massengentests für
polizeiliche Zwecke, bei denen die Vorgeladenen nicht individuell verdächtigt
werden, müssen als anlasslose Verdächtigungen gewertet und entsprechend
untersagt werden.

Generell müssen die Bestimmungen zum Schutze personenbezogener Da-
ten die Besonderheiten digitaler Daten, wie etwa mögliche Langlebigkeit und
schwer kontrollierbare Verbreitung, stärker berücksichtigen. Gerade weil die
Piratenpartei für eine stärkere Befreiung von Information, Kultur undWissen
eintritt, fordern wir Datensparsamkeit, Datenvermeidung und unabhängige
Kontrolle von Stellen, die personenbezogene Daten verwenden. Wenn diese
nämlich für wirtschaftliche oder Verwaltungszwecke genutzt werden, können
sie die Freiheit und die informationelle Selbstbestimmung des Bürgers unnö-
tig einschränken und den Überwachungsdruck verstärken.

Zu einem e�ektivem Datenschutz gehört aus Sicht der Piratenpartei aus-
serdem das Recht des Bürgers, über ungewollte Datenab�üsse personenbe-
zogener Daten aus Unternehmen und Behörden unverzüglich und lückenlos
informiert zu werden.
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aus der Verwertung ihrer Werke oder deren Umfeld zu erzielen, wenn sie dies
anstreben.

Überholte Vermittlerfunktionen von Rechteverwertern, die in der Vergan-
genheit z.B. in der Unterhaltungsmusikindustrie zu hohen Renditen geführt
haben, sind gröÿtenteils nicht mehr zeitgemäÿ und werden in diesem Umfang
keinen Bestand haben. Die Ausschaltung von Zwischenhändlern ermöglicht
es, dass den Künstlern vom Erlös ihrer Werke ein gröÿerer Teil verbleibt
und direkter zu�ieÿt. Auÿerdem wird damit das Spektrum der Kulturszene
deutlich erweitert.

Insbesondere die Verwendung von CreativeCommons-Lizenzen erlaubt
heutzutage bereits die erfolgreiche wirtschaftliche Verwertung von Werken
ohne jegliche Einschränkung bei der digitalen Privatkopie und deren Ver-
breitung.

4.2 Patentrecht

Das heutige Patentsystem erfüllt in vielerlei Hinsicht nicht mehr seinen ur-
sprünglichen Zweck, Innovationen zu fördern. Im Gegenteil: Es erweist sich
immer öfter als Innovationshemmnis und behindert den technischen und öko-
nomischen Fortschritt in vielen Bereichen.

Wirtschaftlicher Erfolg ist in der Informationsgesellschaft zunehmend nicht
mehr von technischen Er�ndungen, sondern von Wissen und Information und
deren Erschlieÿung abhängig. Das Bestreben, diese Faktoren nun ebenso mit-
tels des Patentsystems zu regulieren, steht unserer Forderung nach Freiheit
des Wissens und Kultur der Menschheit diametral entgegen.

Wir PIRATEN lehnen Patente auf Software und Geschäftsideen ab, weil
sie die Entwicklung der Wissensgesellschaft behindern, weil sie gemeine Güter
ohne Gegenleistung und ohne Not privatisieren und weil sie kein Er�ndungs-
potential im ursprünglichen Sinne enthalten. Die gute Entwicklung klein- und
mittelständischer IT-Unternehmen in Deutschland und ganz Europa hat bei-
spielsweise gezeigt, dass auf dem Softwaresektor Patente völlig unnötig sind.

Aus den gleichen Gründen dürfen Patente auf das Leben, inklusive der
Patente auf Saatgut und Gene, nicht erteilt werden. Der Privatisierung der
Biodiversität oder der Grundlage menschlichen, tierischen und p�anzlichen
Lebens ist mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten.

Bei Saatgut und Tieren fordern wir hilfsweise kurzfristig die Formulierung
eines uneingeschränkten 'Nachbaurechtes', damit die bisherige Patentierungs-
praxis nicht weiterhin die natürlichen Verhältnisse auf den Kopf stellt und
Bauern ab sofort von solchen Klagen verschont werden. Vertragsbestimmun-
gen, die dem widersprechen, sind für nichtig zu be�nden.
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Menschen gleichermaÿen, unabhängig von seiner Herkunft, seiner Religion,
seinem Geschlecht, seiner Kultur oder anderer Merkmale. Jeder Mensch muss
sich frei entfalten können, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Jede Dis-
kriminierung ist abzulehnen. Wir kämpfen dafür, die Menschenrechte natio-
nal wie international durchzusetzen.

1.2 Das Grundgesetz bewahren, Bürgerrechte verteidi-
gen

Gemeinsam mit den Menschenrechten bilden die Bürgerrechte die Grund-
rechte der Bürger, die sich im deutschen Staat zusammengefunden haben.
Wir stehen hinter dem Grundgesetz in der grundsätzlichen Form, wie es
unsere Gründungsvater 1949 ausgearbeitet haben. Insbesondere lehnen wir
Änderungen an dem die Grundrechte umfassenden ersten Abschnitt (Art.1
bis 19) kategorisch ab, da die Vergangenheit gezeigt hat, dass diese immer
nur zu einem Abbau von Bürgerrechten führen. Die Piratenpartei setzt sich
für einen stärkeren Schutz und eine stärkere Beachtung der Grundrechte ein
und will die Bürgerrechte insbesondere auch gegenüber dem sie bedrohenden
Staat bzw. dessen Einrichtungen verteidigen.

2 Privatsphäre und Datenschutz

Der Schutz der Privatsphäre und der Datenschutz gewährleisten Würde und
Freiheit des Menschen, die freie Meinungsäuÿerung, demokratische Teilhabe
und in der Folge unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaftsform, die in
der Vergangenheit auch unter Einsatz zahlloser Menschenleben erkämpft und
verteidigt wurde.

Jeder einzelne Schritt auf dem Weg zum Überwachungsstaat mag noch
so überzeugend begründet sein � doch als Deutsche und Europäer wissen wir
aus Erfahrung, wohin dieser Weg führt. Diesen Entwicklungen stellen wir uns
entschieden entgegen und sagen dem Überwachungsstaat den Kampf an.

Das Recht auf Wahrung der Privatsphäre ist ein unabdingbares Funda-
ment einer demokratischen Gesellschaft. Die Meinungsfreiheit und das Recht
auf persönliche Entfaltung sind ohne diese Voraussetzung nicht zu verwirkli-
chen.
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Anträgen auf Forschungsgelder nur noch Publikationen herangezogen werden
die auch ö�entlich verfügbar sind.

4.3.1 Open Access in der ö�entlichen Verwaltung

Wir fordern die Einbeziehung von Software und anderen digitalen Gütern,
die mit ö�entlichen Mitteln produziert werden, in das Open-Access-Konzept.
Werke, die von oder im Auftrag von staatlichen Stellen erstellt werden, sol-
len der Ö�entlichkeit zur freien Verwendung zur Verfügung gestellt werden.
Der Quelltext von Software muss dabei Teil der Verö�entlichung sein. Dies
ist nicht nur zum direkten Nutzen der Ö�entlichkeit, sondern die staatli-
chen Stellen können auch im Gegenzug von Verbesserungen durch die Ö�ent-
lichkeit pro�tieren (Open-Source-Prinzip/Freie Software). Weiterhin wird die
Nachhaltigkeit der ö�entlich eingesetzten IT-Infrastruktur verbessert und die
Abhängigkeit von Softwareanbietern verringert.

5 Infrastrukturen o�en halten

5.1 Allgemeines

Die Piratenpartei möchte verhindern, dass durch privatwirtschaftliche Inter-
essen Infrastrukturen wettbewerbsverzerrend und auf Kosten der Gesellschaft
beein�usst werden.

Die Infrastrukturen sind nicht nur die Basis für die Marktwirtschaft, son-
dern für das generelle Miteinander der Menschen. Durch dieses zentrale Ele-
ment des Zusammenlebens entscheidet sich, wer aktiv an der Wirtschaft und
dem kulturellem Leben teilhaben kann. Aus diesem Grund muss für alles,
was Infrastrukturen betri�t, Gemeinnützigkeit und Transparenz als Au�a-
ge vorgeschrieben sein. Dies gilt insbesondere für die Betreiber. Der Staat
ist für Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit verantwortlich, um hohe Versor-
gungssicherheit, E�zienz und Nachhaltigkeit zu garantieren. Die Zugänge zu
jeglicher Infrastruktur müssen sowohl für Produzenten und Anbieter als auch
für Nutzer und Konsumenten möglichst unlimitiert und barrierefrei sein.

Durch gleiche Zugangsmöglichkeiten wird der freie Wettbewerb zwischen
den verschiedenen privaten Anbietern gefördert.

Es ist durch geeignete, ö�entlich kontrollierbare und transparente Kon-
trollinstanzen seitens des Staates dafür Sorge zu tragen, dass die für In-
frastruktur geltenden Regeln eingehalten werden. In Fällen, in denen diese
Kontrollinstanzen versagen und Abhilfe auch nicht durch Au�agen, Verord-
nungen und Gesetze mit einem verhältnismäÿigen und endlichen Aufwand
erreicht werden kann, ist diese Infrastruktur zu verstaatlichen.
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mündigen, kritischen und sozialen Person.
Der freie Zugang zu Information und Bildung ist jedoch nicht nur im

Hinblick auf die gesellschaftliche Entwicklung notwendig, sondern auch im
Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung unserer Gesellschaft. Bildung ist
eine der wichtigsten Ressourcen der deutschen Volkswirtschaft, da nur durch
den Erhalt, die Weitergabe und die Vermehrung von Wissen Fortschritt und
gesellschaftlicher Wohlstand auf Dauer gesichert werden können.

Investitionen in Bildung sind Investitionen in die Zukunft.

6.2 Die ö�entliche Bildungsinfrastruktur

Der freie Zugang zu Bildungseinrichtungen ist im Interesse aller. Deshalb ist
es Aufgabe der gesamten Gesellschaft, in Form des Staates, eine leistungs-
fähige und ihrem Zwecke angemessene Bildungsinfrastruktur zu �nanzieren
und frei zur Verfügung zu stellen. Private Finanzierung ö�entlicher Bildungs-
einrichtungen ist grundsätzlich zu begrüÿen, solange sie keinen Ein�uss auf
die bestehenden Lehrinhalte hat.

Bildungsgebühren jeglicher Art schränken den Zugang zu Bildung ein und
sind deshalb kategorisch abzulehnen. Aus diesem Grund ist auch die Lehr-
mittelfreiheit zu befürworten. Diese ist am besten dadurch herzustellen, dass
die Verwendung und das Scha�en von freien Werken zur Vermittlung von
Wissen unterstützt und ausgebaut wird. Diese freien Werke sind nicht nur
kostenfrei im Unterricht einsetzbar, sondern ermöglichen dazu dem Lehren-
den ohne rechtliche Hürden die Lernmittel auf seinen Unterricht anzupassen.

Trotz des staatlichen Bildungsauftrages soll die Erziehung in Bildungsein-
richtungen die Erziehung durch die Eltern nicht ersetzen. Zur umfassenden
Bildung gehört, dass sich beide Formen der Erziehung gegenseitig ergänzen
und fördern.

6.3 Bildung als individueller Prozess

Jeder Mensch ist ein Individuum mit persönlichen Neigungen, Stärken und
Schwächen. Institutionelle Bildung soll daher den Einzelnen unterstützen sei-
ne Begabungen zu entfalten, Schwächen abzubauen und neue Interessen und
Fähigkeiten zu entdecken. Neben starren Lehr- und Stundenplänen, werden
vor allem einige Formen der Leistungsbewertung diesen Forderungen nicht
gerecht. Insbesondere die Bewertung von Verhalten nach einem vorgegebenen
Normenraster z.B. bei den sogenannten Kopfnoten lehnen wir ab.

Die Bildungsinhalte haben auf fundierten und belegbaren Erkenntnissen
zu basieren und müssen von einem möglichst neutralen Standpunkt aus ver-
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